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Presseinformation

Schulweg: Nicht mit Kickboard

Gefährliche Stürze wegen kleiner Räder

München, im September 2007

Kickboards und Cityroller sind wegen ihrer Schnelligkeit und Schnittigkeit bei Kindern beliebt. Schon Erstklässler fahren mit den kleinen, silbernen Tretrollern zur Schule. Immer wieder verunglücken jedoch Kinder bei Stürzen mit Kickboards (zwei Räder) und Cityrollern (drei Räder). Der Bayerische Gemeindeunfallversicherungsverband (Bayer. GUVV) und die Bayerische Landesunfallkasse (Bayer. LUK) warnen Eltern deshalb davor, Grundschüler mit diesen Fahrgeräten zur Schule fahren zu lassen. 

Salto über den Lenker

„Der Nachteil bei Kickboards und Cityrollern sind die kleinen, schmalen Räder“, warnt Elmar Lederer, Geschäftsführer von Bayer. GUVV/Bayer. LUK. „Das Vorderrad passt in schmale Vertiefungen auf dem Gehweg, zum Beispiel zwischen zwei Gehwegplatten. Es wird eingeklemmt und der Roller bremst abrupt.“ Die Trägheitskräfte bewirken, dass das Hinterrad vom Boden abhebt. Entweder dreht sich der Roller dann um die Achse des Vorderrads und das Kind stürzt über den Lenker nach vorn, oder der Roller dreht sich seitlich um den Lenker und das Kind fällt zur Seite auf den Boden. Auch in der Schule sind die Roller eine Gefahr, wenn sie als „Stolperfallen“ vor dem Klassenraum oder in der Garderobe herumliegen.

Kopf, Schultern und Becken bei Stürzen gefährdet

Da Kinder mit dem Kickboard fast so schnell sind wie ihre Altersgenossen auf dem Fahrrad, können sie bei einem Sturz schwere Verletzungen davontragen. Kopf, Schulter, Unterarme, Hände und Beckenbereich werden bei Stürzen besonders in Mitleidenschaft gezogen. Eine Schutzausrüstung wie beim Inline-Skaten (Helm, Protektoren für Ellbogen, Knie und Handgelenke) schützt nicht vollständig vor den Sturzfolgen, da Schultern und Becken nicht gesichert sind.

________________________________________________________________________________

Für Ihre Rückfragen zu dieser Presseinformation:

Ulrike Renner-Helfmann, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tel: 0 89/3 60 93-119, Fax: 0 89/3 60 93-379.

Beim Bayer. GUVV / bei der Bayer. LUK sind die Schülerinnen und Schüler an allgemein- und berufsbildenden Schulen in Bayern (mit Ausnahme der Landeshauptstadt München, die eine eigene Unfallkasse hat) gesetzlich unfallversichert, wenn ihnen auf dem Schulweg und in der Schule ein Unfall passiert.

Zwölf goldene Kickboardregeln
(Aus: Sicher unterwegs mit dem Kickboard; Johannes Roschinsky M.A.; Arbeitsberichte zur Verkehrssicherheit, Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Bilder_20und_20Downloads/
downloads/1391/Kickboard-BGW.pdf,property=download.pdf; 24.04.2009)
1. Beim Kauf auf CE-, GS- und TÜV-Prüfzeichen achten.

2. Erst die Fahrtechnik erlernen und dann das Kickboard auf öffentlichen Verkehrsflächen benützen.

3. Vor jedem Benützen die Fahrtüchtigkeit überprüfen.

4. Keine Veränderungen am Kickboard vornehmen, welche die Sicherheit beeinträchtigen.

5. Kinder sollten grundsätzlich Helm und entsprechende Protektoren (Knie-, Ellbogen und Handgelenkschützer) tragen.

6. Lenkstange sollte u.U. ähnlich wie bei Kinderfahrrädern seitlich gepolstert werden.

7. Abgefahrene Räder erhöhen die Sturzgefahr und müssen unbedingt erneuert werden.

8. Eine Klingel hilft, Kollisionen mit Fußgängern zu vermeiden.

9. Vorsicht bei scharfen Kurven. Besonders Scooter mit nur einem Vorderrad können sich leicht quer stellen und der Fahrer stürzt über das Lenkrad.

10. Nur so schnell fahren, dass man im Notfall beim Absteigen mit annähernd gleicher Geschwindigkeit weiterlaufen kann.

11. Einseitiges Treten kann zu Muskelkater und Rückenschmerzen führen. Deshalb regelmäßig Stand- und Abstoßbein wechseln (z.B. 15 x mit rechts und 15 x mit links abstoßen).

12. Spezielle Sicherheitshinweise verschiedener Fabrikate beachten.

Mobile Kinder. Tipps für Kinderfahrzeuge – vom Rutschauto bis zum Snowboard, hrsg. von Aktion Das Sichere Haus und GDV (http://www.das-sichere-haus.de/uploads/tx_ttproducts/datasheet/
mobile_kinder.pdf; 24.04.2009)
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Kurzbeschreibung

Kickboards sind eine Mischung aus Skateboard und Roller. Der Ausdruck Kickboard bezieht sich im Grunde nur auf ein einziges Produkt, das legendäre Kickboard von K2. Es hat drei Räder, zwei vorne, eins hinten, sowie eine Lenkstange, die in einem Knauf endet.

Zugleich ist „Kickboard“ ein Synonym für alle ähnlich gebauten Fahrzeuge, auch wenn sie zum Beispiel mit einem Lenker anstelle des Knaufs gelenkt werden oder auch vorne nur ein Rad haben (eigentlicher Name: „Scooter“).

Achtung: Mit etwa vier Jahren verlagert sich der Körperschwerpunkt der Kinder nach oben. Dadurch steigt die Sturzgefahr.

Wegen der dünnen, kleinen Räder können Scooter leicht hängen bleiben, zum Beispiel in Lücken zwischen Gehwegplatten oder in einer Kanalisationsabdeckung. Auch dadurch steigt die Sturzgefahr.

Alter

Ab vier Jahren, aber individuell unterschiedlich.

Kauf-Tipps

· Die Enden der Lenker sollten gut gepolstert sein.
· Achten Sie darauf, dass die Enden von Rohren, Profilen oder anderen starren Teilen ausreichend abgedeckt sind, damit sie die Haut nicht verletzen können.
Die Trittfläche sollte rutschfest sein. Gut sind eine höhenverstellbare Lenkstange und eine für das Kind leicht zu erreichende und leichtgängige Trittbremse.

Komplette Schutzausrüstung (siehe S. 9)
Die komplette Schutzausrüstung ist für Scooter-Fahrer ein Muss.
Kontrollieren Sie regelmäßig, ob das Gerät in einwandfreiem Zustand ist. Das gilt vor allem für die Griffe und Scharniere (fest und stabil) sowie für die Schleifbremse (griffig).

Fahrzeug oder Spielzeug?

Kickboards und Scooter dürfen auf dem Bürgersteig, in Spielstraßen oder Fußgängerzonen gefahren werden, nicht auf Radwegen oder auf der Straße.

Seite 9: Schutzausrüstung

Kinder, die Roller, Rollschuh oder Skateboard fahren, bauen schnell mal einen Sturz. 

Vor schweren Verletzungen schützt sie dann eine Schutzausrüstung. Ein komplettes Set besteht aus Helm, Knieschützern, Ellenbogenschonern und Handgelenkschonern.

Schutzausrüstung gibt es in verschiedenen Größen. Gute Qualität erkennen Sie am GS-Zeichen (siehe S. 37).

Drei Aspekte noch:

1. Damit die Schutzausrüstung wirken kann, muss das Kind sie auch tragen – eigentlich eine Binsenweisheit. Eltern sollten nicht aus vermeintlichem Zeitmangel oder aus Bequemlichkeit darauf verzichten, ihrem Kind die Schutzausrüstung anzuziehen.

2. Um zu wirken, muss die Schutzausrüstung perfekt sitzen, ohne abzuschnüren.
Das Kind sollte sie deshalb im Geschäft anprobieren.

3. Eltern sind gute Vorbilder, wenn sie selbst beim Radfahren auch einen Helm tragen.

Aber: Auch eine gute Schutzausrüstung schützt nicht vor allen Verletzungsgefahren. So sind zum Beispiel das Becken und die Schultern bei Stürzen nicht gesichert. Erklären Sie Ihrem Kind, dass es mit der Schutzausrüstung nicht zum unangreifbaren Spiderman wird, sondern dass es trotzdem noch vorsichtig fahren soll.
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